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Auf die Anfrage der Abgeordneten Kinzl und Genossen vom 23. März 1977, 
Nr. 1050/J, betreffend die Einhebung der Grunderwe'rbsteuer, beehre i eh 
mich mitzuteilen: 

Die Auslegung der Begünstigungsvorschrift des § 3 Z. 6 Grunderwerbsteuer­
gesetz, derzu~olge der Erwerb von Ersatzgrundstücken für enteignete Grund­
stücke unter gewissen Voraussetzungen grunderwerbsteuerfrei ist, hat in 

, der Vergangenheit wiederholt zu' Schwierigkeiten geführt. Der Verwaltungs­
gerichtshof hielt es.daher für wünschenswert, 1m Zug einer Novellierung, 
des Grunderwerbsteuergesetzes auch diese Befreiungsbestimmung neu zu 

" rassen. Di eser Anregung ~/urde mit der Grunderwerbsteuergesetz-Nove 11 e 1969 
entsprochen. Im Zug der Behandlung der Novelle im Finanz- und Budgetaus­
schuß wurde beschlossen, die Befreiung des Erwerbes von Ersatzgrundstücken 
nicht mehr an die Einleitung eines Enteignungsverfahrens zu knüpfen. Die 
vom Nationalrat beschlossene Erweiterung geht von der überlegung aus, daß 
die Ausnahmebestimmung auch in den Fällen anzuwenden sein soll, in welchen 
Grundeigentümer ihr durch Gesetz von der Enteignung bedrohtes Grundstück 
dem Enteignungsberechtigten bereits vor Einleitung des Enteignungsverfahrens 
freiwillig überlassen, wodurch sich die Abwicklung dieses Verfahrens im 
Interesse alhr Beteiligten erübrigt. Voraussetzung für die Zuerkennung ~er 
Befreiung ist allerdings der Nachweis der Androhung e'ines Enteignungsver­
fahrens, denn der Grund für die Steuerbefreiung des Erwerbes von Ersatz­
grundstücken kann doch nur darin liegen, daS der liegenschaftseigentUmer 
seinen Grundbesitz dem Druck der bevorstehenden Enteignung sich freiwillig 
beugend. aufgibt. Wie dieser Nachweis zu erbringen ist, hängt von den 
Umständen des Einzelfalles ab. Das Vorliegen des gesetzlichen Erfordernisses 
eines angedrohten Enteignungsverfahrens wird beispielsweise bei der Neu­
anlage öffentl i eher Straßen im Bundes land Oberösterrei ch dann als erfüll t 
anzusehen sei n, wenn d; e hi efür beanspruchten Grunds tlicksfl ächen behö.rdl i eher­
seits festgelegt worden sind und ein Vorverfahren zur Enteignung nach 
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§ 57 OberösterreichischesLandesstraßenverwaltungsgesetz 1975 eingeleitet 
wurde. Im Sinn dieser Ausführungen sind auch die konkret aUfgeze; gten Fäll e 
von der Steuerbefreiung miterfaßt. Ich habe daher bereits die ~inanzlandes­
direktion für Oberösterreich angevJiesen, die Steuerfreiheit für die Ersatz'· 
erwerbe - soweit gleichwertige Grundstücke eritlorben \'lUrden - im Berufungs­
weg anzuerkennen. 

Zusammenfassend halte ,i eh di e Steuerfrei hei t heim Er\'ferb von Ersatzgrund­
stücken gemäß § 3 Z. 6 Grunderwel~bs teuergesetz als nicht zu eng gefaßt, 
nicht zuletzt deshalb, weil jede Erweiterung der Befreiungsbestimmungen 
des Grunderwerbsteuergesetzes zu einer Minderung des Aufkommens der 
Gemeinden führen wUrde, welchen der Ertrag der Grunderwerbsteuer zum 
Oberwiegenden Teil zufließt. 
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